
„ Harmonisierung darf nicht allein  
auf Europa oder gar die Eurozone 
beschränkt werden“
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Redaktionsgespräch mit Michael Kemmer

Würden Sie als Vertre
ter der Deutschen Kre

ditwirtschaft derzeit schon 
sagen, dass es ein Level Play
ing Field in Europa gibt? In
wieweit hat die Bankenunion 
dazu beigetragen?

Im Bereich der Bankenaufsicht 
nähern wir uns dem Level Play
ing Field in Europa zumindest 
an. Mit Blick auf die Banken
union haben wir eine einheit
liche Aufsicht mit einheitlichen 
Kriterien zur Beaufsichtigung 

der signifikanten Institute durch den Sing
le Supervisory Mechanism. Mit dem Ab
wicklungsmechanimus und dem Abwick
lungsfonds wird zudem sichergestellt, dass 
die Abwicklung eines bestandsgefährdeten 
Kreditinstituts ebenfalls nach einheitlichen 
Regeln erfolgt. Aus einer Makroperspektive 
heraus lautet die Antwort also: Ja, wir ha
ben in Bezug auf die Bankenunion ein Le
vel Playing Field. 

Schwieriger wird es, diese Frage auf Ebene 
der operativen Aufsicht zu beantworten, 
das heißt vor Ort bei den Banken. Hier lie
gen uns noch zu wenige praktische Erfah
rungen vor. Wir können jedoch beobach
ten, dass die Aufsicht bestrebt ist, alle 
technischen, sprich quantitativen Frage
stellungen einheitlich anzuwenden. Aber 
natürlich ist dies nur die Hälfte der auf

sichtlichen Praxis. Die andere Hälfte be
steht aus der qualitativen Aufsicht. Diese 
vollzieht sich unter anderem durch Ge
spräche vor Ort mit den Banken. Hier müs
sen sich die Aufseher sicher noch stärker 
untereinander austauschen und ihre Er
fahrungen teilen. 

Kurzum: Es ist wichtig, nicht nur zu einer 
stärkeren Harmonisierung der Regulierung, 
sondern auch ihrer konkreten Anwendung 
zu kommen. So gibt es, um ein Beispiel au
ßerhalb der Bankenunion zu nennen, in 
Europa trotz einer gemeinsamen Richtlinie 
immer noch höchst unterschiedliche Ver
fahren der Kundenidentifizierung in den 
Mitgliedstaaten. Diese Liste ließe sich be
liebig fortsetzen; wir sind in vielen zentra
len Fragestellungen also noch weit von ei
nem Level Playing Field entfernt. 

Aus der Makroperspektive sieht die Deut-
sche Kreditwirtschaft mit den geschaffe-
nen Elementen der Bankenunion durchaus 
ein Level Playing Field gewährleistet. Mi-
chael Kemmer will die Harmonisierung aber 
nicht nur auf Europa beschränkt, sondern 
die anderen großen Wirtschaftsräume mit 
einbezogen wissen. Aber auch in Europa re-
gistriert er in der praktischen Umsetzung 
noch viel Gesprächsbedarf. Als Beispiel 
nennt er Fragen rund um eine wirklich ver-
gleichbare Anwendung der qualitativen 
Bankenaufsicht. Die betont kritische deut-
sche Haltung zu dem Ende November 2015 
veröffentlichten Entwurf der EU-Kommissi-
on zur Einlagensicherung will er im Namen 
der hiesigen Kreditwirtschaft keineswegs 
als Blockadehaltung gewertet wissen, son-
dern mahnt erst einmal die Umsetzung der 
geltenden europäischen Richtlinie in allen 
EU-Ländern an. Die extrem lo-
ckere Geldpolitik der EZB wertet 
er als eine tendenzielle Begüns-
tigung der etwas schwächeren 
Bankbilanzen und verweist auf 
die Gefahr bedenklicher Neben-
wirkungen für die Ertragslage 
der gesunden Banken. (Red.) 
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Welche Schritte wären Ihnen mit 
Blick auf wirklich gleiche Wett

bewerbsbedingungen noch wichtig? 

Bei allen Überlegungen zur Angleichung 
von Wettbewerbsbedingungen ist das alte 
Prinzip der Regulierung zu beachten: glei
che Geschäfte, gleiche Risiken, gleiche 
 Kapitalanforderungen. 

Die Diskussion über eine Harmonisierung 
von Regeln darf aber aus unserer Sicht 
nicht allein auf Europa oder gar die Euro
zone beschränkt werden. Unser Blick muss 
sich auch auf die anderen Wirtschafts
räume mit bedeutenden Bankenmärkten 
richten, zuallererst denke ich 
dabei an die USA. Betroffen 
sind hier insbesondere die 
 großen international tätigen 
Institute, egal aus welchem 
Bankensektor. Diese Banken 
müssen derzeit eine große An
zahl von unterschiedlichen, 
teilweise widersprüchlichen Regulierungen 
beachten. Auch hier sind also weitere 
 Harmonisierungsanstrengungen erforder
lich. 

Ein Punkt, zu dem man unter
schiedliche Meinungen feststellen 

kann, ist die gemeinsame Einlagensiche
rung: Wieso ist die Reaktion der Deut
schen Kreditwirtschaft auf das Papier 
der EUKommission zur europäischen 
Einlagensicherung so heftig ausgefal
len? Blockiert diese Haltung nicht auf 
Jahre das Gesamtprojekt der Schaffung 
eines einheitlichen europäischen Fi
nanz und Kapitalmarktes?

Das sehe ich nicht so. Die gemeinsame 
 Einlagensicherung ist keine Voraussetzung 
für den einheitlichen europäischen Finanz 
und Kapitalmarkt. Vielmehr zäumt die 
Kommission das Pferd von hinten auf. Vor
rangiges Ziel muss es doch zunächst sein, 
dass in den verbleibenden Mitgliedstaaten 
Sicherungssysteme entsprechend der seit 
Juli 2015 geltenden Richtlinie zur Einla
gensicherung, der DGSD, ausgestaltet und 
mit Mitteln ausgestattet werden. 13 Län
der haben diese Richtlinie derzeit aber 
noch nicht voll umgesetzt. 

Ähnlich sieht es bei den Regeln zur Ab
wicklung von Banken aus. Auch hier haben 
immer noch nicht alle Länder die not
wendigen Maßnahmen getroffen. Für die 
nun vorgeschlagene Vergemeinschaftung 

der Systeme oder eine „Rückversicherung“ 
besteht nach Überzeugung der Deutschen 
Kreditwirtschaft daher keine ausreichende 
rechtliche und sachliche Grundlage. 

Muss die so deutlich sichtbar ge
wordene Koalition des Widerstan

des aus Politik, Kreditwirtschaft und 
Notenbank des größten Mitgliedslandes 
in einer zweifellos wichtigen Einzelfrage 
bei den anderen EUStaaten nicht 
zwangsläufig den Eindruck einer Bevor
mundung aufkommen lassen?

Es ist doch keine Bevormundung, darauf 
hinzuweisen, dass wesentliche Richtlinien 

der Europäischen Union noch nicht in al
len Ländern umgesetzt wurden. Kommis
sionspräsident Juncker hat ja – mit Blick 
auf die Richtlinie zur Restrukturierung von 
Banken, die BRRD (Bank Recovery and Re
solution Directive – Red.), – selbst davon 
gesprochen, dass eine „halbgare“ Banken
union nicht das Ziel sein kann. Das sehen 
wir genauso und haben unsere Bedenken 
angemeldet. 

Der Vorwurf lautet, man gehe mit 
der gemeinsamen Einlagensiche

rung sehr stark in Richtung Transfer
union: Aber kann es eine einheitliche 
Wirtschafts und Währungsunion ohne 
Solidarität und damit ohne Transfers 
wirklich geben? 

Risiko und Haftung müssen beieinander 
liegen. Eurogruppenchef Dijsselbloem hat 
richtigerweise festgestellt, dass es keinem 
Mitgliedstaat zugemutet werden kann, 
 Risiken zu übernehmen, die nicht kontrol
lierbar sind. Ansonsten sind die vollen Töp

fe der deutschen Einlagensicherung bald 
aufgebraucht. Damit ist niemandem ge
holfen. Wir stehen zur Solidarität. Solidari

tät ist aber keine Einbahnstraße und kann 
nicht nur in der Vergemeinschaftung von 
Risiken bestehen. Ansonsten würden wir 
falsche Anreize setzen und die Gefahr 
 eines Moral Hazard heraufbeschwören. Die 
Risiken würden also eher zu als abneh
men. 

Sind die Positionen der Deutschen 
Kreditwirtschaft und der EUKom

mission tatsächlich so unversöhnlich, 
wie es in den ersten Reaktionen aus 
Deutschland den Eindruck erweckt? 
Oder sind die von der DK besonders 
kriti sierten Punkte der Umwidmung der 
 vorhandenen Sicherungsmittel und 

künftiger Beitragszahlungen 
sowie die Trägerschaft bei 
der Europäischen Abwick
lungsbehörde nicht natür
liche Ansatzpunkte für eine 
Kompromisssuche?

Dieser Vorschlag ist einfach 
unausgereift und deshalb lehnen wir ihn 
ab. Wenn die Kommission mit einem neuen 
Vorschlag kommt, werden wir ihn natür
lich genau prüfen. 

Wie wurden Ihrer Wahrnehmung 
nach die Widerstände aus Deutsch

land gegen das Projekt in der europäi
schen Kreditwirtschaft aufgenommen. 
Wird es dadurch nicht schwieriger, Un
terstützung zu erhalten? Welche euro
päischen Banken/welche Bankengruppen 
weiß die deutsche Kreditwirtschaft in 
dieser Frage wirklich auf ihrer Seite?

Zur Klarstellung: Die Bundesregierung hat 
nie erklärt, eine Vergemeinschaftung der 
Einlagensicherung dauerhaft abzulehnen. 
Sie ist lediglich der Auffassung, dass der 
Verordnungsentwurf verfrüht kommt, weil 
es an den notwendigen Rahmenbedingun
gen mangelt. 

Ein Großteil der nationalen Einlagensiche
rungssysteme wie auch die Europäische 

Bankenvereinigung 
sehen den Kommis
s i o n s v o r s c h l a g 
ähnlich kritisch. 
Frankreich und Ita
lien teilen die deut
sche Auffassung, 
dass in dieser Frage 

mehr Kompetenzen auf nationaler Ebene 
verbleiben sollten. In Frankreich dürfte die 
derzeit geltende privilegierte Beitragszah

„Das alte Prinzip der Regulierung:  
gleiche Geschäfte, gleiche Risiken,  

gleiche  Kapitalanforderungen.“

„Risiko und Haftung müssen  
beieinander liegen.“
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lung von 0,5 Prozent der gedeckten Einla
gen im Vergleich zu 0,8 Prozent für den 
Fonds auf den Prüfstein kommen. Ich den
ke nicht, dass man in Frankreich darüber 
erfreut ist. Gerade die auch in Frankreich – 
aber auch in anderen Ländern – genutzte 
Möglichkeit von Zahlungsverpflichtungen 
wäre unter einem EDIS überhaupt nicht 
möglich. Deutschland steht mit seiner Po
sition also nicht allein da.

Welche Signale kommen aus dem 
Europäischen Parlament nach Be

kanntwerden der deutschen Reaktion 
auf die geplanten Vorschläge der EU
Kommission zur Einlagensicherung? 

Nach unserer Einschätzung gibt es im 
 Europäischen Parlament grundsätzlich eine 
breite Unterstützung für eine europäische 
Einlagensicherung. EUParlamentspräsi
dent Martin Schulz hat die Pläne zum EDIS 
(European Deposit Insurance Scheme – 
Red.) zuletzt gegenüber der Kritik aus 
Deutschland verteidigt. Gleichwohl teilen 

viele Parlamentarier unsere Bedenken hin
sichtlich des konkreten Kommissionsent
wurfes und den Vorbedingungen für eine 
europäische Einlagensicherung.

Für Außenstehende kommt zwangs
läufig der Eindruck auf, als wolle 

die deutsche Seite das Projekt Einlagen
sicherung zeitlich strecken, bis alle Staa
ten entsprechend der geltenden Richt
linie ihre nationalen Sicherungssysteme 
mit Mitteln ausgestattet haben. Ist die
ser Eindruck richtig? Und ist das aus 
Sicht der Deutschen Kreditwirtschaft 
eine Grundbedingung für weiterführen
de Regelungen?

Die deutsche Position ist es nicht, das 
 Projekt EDIS zeitlich zu strecken. Die Um
setzung der Einlagensicherungsrichtlinie 
sollte aber zumindest eine der Vorausset
zungen für ein EDIS sein. Vorrangiges Ziel 
muss es daher bleiben, zunächst, ohne 
weitere Verzögerung, die Einlagensiche
rungsrichtlinie DGSD in allen Mitglied
staaten vollständig in nationales Recht zu 
überführen. Anschließend müssen die je

weiligen Einlagensicherungssysteme ent
sprechend den Vorgaben der Richtlinie 

ausgestaltet und mit Mitteln ausgestattet 
sein. Solange die Fonds einiger Einlagen
sicherungssysteme nicht aufgefüllt sind, 
werden wir im Notfall nicht für sie ein
springen. 

Es geht aber nicht allein um unsere Töpfe. 
Durch den Regelungsvorschlag der Kom
mission in seiner derzeitigen Form ent
stünden eklatante Unterschiede zwischen 
Mitgliedstaaten der Bankenunion und 
 solchen, die nicht der Bankenunion an
gehören. Der Vorschlag der Kommission  
wäre als dritte Säule der Bankenunion 
nämlich nur für die an der Bankenunion 

m i t w i r k e n d e n 
Staaten maßgeb
lich. Die DGSD hin
gegen ist von allen 
EUMitgliedstaaten 
umzusetzen. Mit der 
Einführung von EDIS 
hätten die natio

nalen Einlagensicherungssysteme inner
halb der Bankenunion somit deutlich 
 weniger Kompetenzen als die Systeme au
ßerhalb.

Mit Blick auf die DGSD sollte zudem eine 
stärkere rechtliche Angleichung im Bereich 
der Einlagensicherung erfolgen. Die DGSD 
gibt den Mitgliedstaaten nämlich in be
stimmten Bereichen Spielräume – so zum 
Beispiel bei der Höhe der endgültigen 
 finanziellen Ausstattung des Fonds und 
bezüglich der Fragen, welche Einlagen 
konkret geschützt werden sollen. Bevor  
die Einlagensicherung daher auf ein euro
päisches Level ge
hoben wird, sollten 
diese Unterschiede 
in der nationalen 
Gesetzgebung erst 
einmal beseitigt 
werden. 

Des Weiteren müssen die Risiken in den 
Bankbilanzen weiter deutlich reduziert 
werden. Die Vergemeinschaftung der Ein
lagensicherung würde zum jetzigen Zeit

punkt eine Vergemeinschaftung der Risi
ken aus der Staatsverschuldung darstellen, 

da Staatsanleihen 
für Banken weiter
hin als risikolos gel
ten. Weiterhin müs
sen die rechtlichen 
Rahmenbedingun
gen – insbesondere 
das Insolvenzrecht 

– in den Mitgliedstaaten angepasst wer
den. Auch wäre eine weitere politische In
tegration notwendig.  

Wie sind die weiteren konkreten 
Schritte und das Zeitfenster in Sa

chen europäischer Einlagensicherung. 
Gibt es dazu ein festgelegtes Verfahren? 
Welche Instanzen sind nun gefordert, 
um den Prozess voranzubringen?

Der Vorschlag der Kommission wird im so
genannten ordentlichen Gesetzgebungs
verfahren beraten. Nach der Veröffent
lichung des Kommissionsvorschlags zur 
europäischen Einlagensicherung geht der 
Verordnungsentwurf zur Beratung in das 
Europäische Parlament und danach in den 
Rat. Aufgrund der Brisanz der Thematik 
gehe ich nicht davon aus, dass der Geset
zesvorschlag bereits in der ersten Lesung 
angenommen wird. Parlament und Rat 
werden Änderungsvorschläge haben. Ein 
konkretes Zeitfenster für das Gesetz
gebungsverfahren lässt sich schwer ab
schätzen, da die Dauer maßgeblich von 
mög lichen nationalen Widerständen im 
Rat abhängt. 

Der Verordnungsentwurf selbst sieht eine 
schrittweise Errichtung von EDIS in drei 
Stufen vor. Von 2017 bis 2020 ist zunächst 
ein europäisches Rückversicherungssystem 
geplant, dass nur dann greift, wenn die 
nationale Einlagensicherung eines Mit
gliedstaates im Entschädigungsfall oder 
aufgrund einer Zuleistung zu Abwick
lungsmaßnahmen nach der BRRD überfor

dert ist. In einer zweiten Stufe ab 2020 
sollen dann die jeweiligen nationalen Ein
lagensicherungssysteme und EDIS in Form 
einer CoInsurance Einlagen gemeinsam 

„Deutschland steht mit seiner Position  
nicht allein da.“

„Die rechtlichen Rahmenbedingungen  
in den Mitgliedstaaten  

müssen angepasst werden.“

„Die extrem lockere Geldpolitik  
der EZB begünstigt Kreditinstitute  

mit Liquiditätsproblemen.“
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schützen. Ab dem Jahr 2024 schließlich 
soll EDIS allein zuständig sein.

Wie viel Ungleichheit verträgt ei
ne europäische Kapitalmarktunion 

beziehungsweise wie viel Gleichheit 
braucht eine europäische Kapitalmarkt
union?

Ein wesentliches Ziel der Kapitalmarkt
union ist die stärkere Integration der Kapi
talmärkte. Sie verlangt vor allem danach, 
die Möglichkeiten einer grenzüberschrei
tenden Risikoallokation zu verbessern. 
Dazu werden insbesondere Standardisie
rungen und Harmonisierungen erforderlich 
sein. Insofern begrüßen wir die seitens der 
Kommission eingeleiteten Schritte bei Ver
briefungen und Prospekten.

Hat die aktuelle Geldpolitik der 
Notenbanken auf die Lage der 

Kreditinstitute in den verschiedenen 
 europäischen Ländern je nach Ge
schäftsmodell vergleichbare Einflüsse 
oder führt sie zu Wettbewerbsverzer
rungen im europäischen Bankensektor?

Ganz generell begünstigt die extrem locke
re Geldpolitik der Europäischen Zentral
bank Kreditinstitute mit Liquiditätsproble
men und etwas schwächeren Bilanzen. 

Bei den hiesigen Erträgen macht sich der 
negative Einlagezins als Belastungsfaktor 
bemerkbar. Ich sehe aufgrund des starken 
Wettbewerbes hierzulande nicht, dass 
Banken den negativen Zins an ihre Kunden 
weitergeben wollen oder können. Letztlich 
bleibt es natürlich eine geschäftspolitische 
Entscheidung jedes einzelnen Institutes, ob 
und wie es Einlagen verzinst. Zugleich wird 
die Kreditentwicklung in vielen Eurostaa
ten ausschließlich von der Nach frageseite 
gebremst. Die Banken in Deutschland 
 beispielsweise würden sehr gerne mehr 
Kredite vergeben. 

In dem Maße, wie die extreme Niedrig
zinspolitik die Ertragslage der gesunden 
Banken belastet, ist das Zeitkaufen mit 
bedenklichen Nebenwirkungen verbun
den. Diese unbeabsichtigten Wirkungen 
werden sogar noch gravierender, wenn die 
gekaufte Zeit von den ertragsschwachen 
Banken nicht zur Bilanzsanierung und zur 
Neujustierung der Geschäftsmodelle ge
nutzt wird. Wir beobachten die extrem 
 lockere Geldpolitik daher mit wachsender 
Sorge.
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Das Interesse am Thema 
Regulierung der Finanzmärkte 
ist ungebrochen hoch. Aus-
gelöst durch die Finanz- und 
Staatsschuldenkrise wurde eine 
Vielzahl aufsichtsrechtlicher 
Maßnahmen in den einzelnen 
Ländern des Euroraums und 
international in Gang gesetzt 
mit dem Ziel, systemischen 
Risiken künftig besser vorzu-
beugen und damit die Stabilität 
des Finanzsystems insgesamt 
zu erhalten. 

Der Bedarf an zuverlässiger 
Fachinformation ist enorm –  
das Taschenlexikon trägt dem

Rechnung. Alle wichtigen Fach-
termini aus dem regulatorischen 
Umfeld sind hier nicht nur samt 
ihrer englischen und französi-
schen Übersetzung enthalten, 
sondern in den meisten Fällen 
auch mit Erläuterungen oder 
weiterführenden Verweisen 
versehen. 

Ein Buch, das den Akteuren 
am Finanzmarkt ebenso wie 
Dolmetschern und Übersetzern, 
Fachjournalisten und nicht zu-
letzt den interessierten Anlegern 
kurzgefasst auch Hintergründe 
nahebringt.

ZKW01_26_29_Dr. Kemmer.indd   27 23.12.2015   10:28:58


